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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Dillersberger und Genossen vom 9. März 

1988. Nr. 1825/J-NR/88, "Erlassung einer Ge

sChwindigkeitsbeschränkung im Bereich des 

Gemeindegebietes von Vomp" 

Ihre Fragen darf ich wie fOlgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

Das Schreiben des Gemeinderates Vomp ist am 21. Dezember 1987 

in meinem Ressort eingelangt. 

Zu Frage 2: 

Gemäß § 98 Abs. 1 StVo ist der Straßenerhalter in jedem 

Verfahren nach der StVO Partei im Sinne des § 8 AVG und daher 

vor .Erlassung einer Verordnung anzuhören. Das Schreiben der 

Gemeinde Vomp ist demzufolge dem Amt der Tiroler Landes

regierung und dem Bundesministerium fUr wirtschaftliche 

Angelegenheiten (als Straßenerhalter) zur Stellungnahme 

Ubermittelt worden: eine solche ist meinem Ressort aber 

bisher nicht zugegangen. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Nach Vorliegen der Stellungnahme des Straßenerhalters wird 

aufgrund von Untersuchungen. insbesondere auch von Lärm

messungen, festzustellen sein, ob die gesetZlichen Voraus

setzungen des § 43 Abs. 2 StVO zur Erlassung einer Ge

schwindigkeitsbeschränkung auf 100 km/h gegeben sind. wobei 

auch schon vorhandene Vergleichswerte bezUglich Lärment

wicklung, z.b. aus dem Bereich von Wien. heranzuziehen sein 

werden. 
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Da im Bereich der Gemeinde Vomp schon technische Lärmschutz

maßnahmen getroffen worden (Errichtung von Lärmschutzwänden) 

bzw. in Planung ("FlUsterbeläge) sind. wird vor allem abzu

klären sein. ob eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100 

km/ho die ja nur den Verkehr mit Pkw. Kombi und Motorrädern 

betreffen könnte. noch eine spUrbare Lärmminderung bringen 

wUrde. 

Wien. am 5. Mai 1988 
1/ 

?p~~Jster 
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